
Vorschriften zur Information und Publizität  
Die korrekte Verwendung von  Logos und deren Beschriftungen  

bei allen visuellen Formen der Informations- und Publizitätsmaßnahmen  

 

Integrierte 
Regionalentwicklung 

 Reg. Entw. Leitbilder und –konzepte 
 Regionalbetreuung 
 STEFREI 

Bei Kofinanzierung durch EU 
zusätzlich: 

 

 
 

 

Gefördert aus Mitteln   
des Landes Steiermark  
Abteilung 16 
Landes- und Gemeindeentwicklung 

Kofinanziert aus Mitteln der 
Europäischen Gemeinschaft 
Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 

 

 

Interreg Bei Kofinanzierung durch EU 
zusätzlich: 

Bei Finanzierung durch 
andere Stellen des Landes 
oder  des Bundes 

 
 

Logo der Landes- oder 
Bundesstelle 

Gefördert aus Mitteln   
des Landes Steiermark  
Abteilung 16 
Landes- und Gemeindeentwicklung 

Kofinanziert aus Mitteln der 
Europäischen Gemeinschaft 
Europäischer Fonds für Regionale 
Entwicklung (EFRE) 

Text der Landes- oder 
Bundesstelle 

 

Leader 
Achtung nur für  
Projekte der  
Periode 2000-2006 

Bei Kofinanzierung durch EU 
zusätzlich: 

Bei Finanzierung durch 
Bund 

  

 

Gefördert aus Mitteln   
des Landes Steiermark  
Abteilung 16 
Landes- und Gemeindeentwicklung 

Kofinanziert aus Mitteln der 
Europäischen Gemeinschaft 
Europäischer Ausrichtungs- und 
Garantiefonds für die 
Landwirtschaft (EAGFL-A) 
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Leader 
Achtung nur für 
Projekte der  
Periode 2007-2013 

Bei Kofinanzierung durch EU 
zusätzlich: 

Bei Finanzierung durch 
Bund 

  

 

Gefördert aus Mitteln   
des Landes Steiermark  
Abteilung 16 
Landes- und Gemeindeentwicklung 

Kofinanziert aus Mitteln der 
Europäischen Gemeinschaft 
Europäischer 
Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) 

 

 
 

Wichtige Anmerkungen zur Verwendung der Bilddateien !!! 

 Alle Dateien mit der Endung  _cmyk.tif  sind für den Einsatz im 4-Farbdruck 
(Offsetdruck) , also für Druckerein bestimmt !  
Eine Absprache mit der Druckerei wird empfohlen. 

 Alle Dateien mit der Endung  _rgb.jpg  werden vorwiegend für den Einsatz am 
eigenen Farbdrucker empfohlen, da sie weniger Speicherplatz benötigen ! 

 

 

Der Projektträger verpflichtet sich zur Einhaltung der Publizitätsvorschriften.  

Der Projektträger ist verpflichtet, bei allen projektsbezogenen Veröffentlichungen und 
Informationsmaterialien (Werbemittel, Broschüren, Folder etc.), sowie im Falle von 
Infrastrukturinvestitionen mit Gesamtkosten von mehr als 3 Mio. € durch die 
Anbringung von Informationstafeln, deren Größe der Bedeutung des Vorhabens 
entsprechen müssen, auf die Beteiligung der Förderstellen des Landes, des Bundes 
und der EU hinzuweisen. (Siehe nächste Seite: „Die korrekte Verwendung von  
Logos und deren Beschriftungen“) 

Voraussetzung für die Förderung projektbezogener Öffentlichkeitsarbeit ist  
 die vorzeitige Kontaktaufnahme mit der programmverantwortlichen Stelle  
 die Vorlage von Korrekturmustern vor Ausführung der Vervielfältigung von 
projektsbezogenen Produkten  

 die Vorlage einer angemessenen Anzahl von Belegsexemplaren mit dem 
Antrag auf Auszahlung des Finanzierungsbeitrages  
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Es wird nachdrücklich darauf hingewiesen, dass Termine von Pressekonferenzen 
und Eröffnungen von Projekten frühzeitig mit dem zuständigen politischen Ressort  
Landeshauptmann Mag. Franz Voves und  Erster Landeshauptmann-Stellvertreter 
Hermann Schützenhöfer abzustimmen sind. 
 
Abteilung 16 
Landes- und Gemeindeentwicklung 
A-8010 Graz, Stempfergasse 7  

Tel.: +43 (0316) 877-3644, Fax: -3711 

 
www.raumplanung.steiermark.at   >>>Förderungen 
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http://www.raumplanung.steiermark.at/
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